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Intervention hilft Mutter und Kind

Kurztherapie für depressive Schwangere
Champaign – Nicht nur auf die 
werdende Mutter wirkt sich eine 
Schwangerschaftsdepression nega-
tiv aus. Mit der Erkrankung steigen 
für das ungeborene Kind das Risiko 
für eine Entwicklungsverzögerung 
und die Anfälligkeit für spätere psy-
chiatrische Störungen, wie Prof. 
Dr.  Benjamin Hankin von der 
Uni versity of Illinois und Kollegen 
schreiben. In einer prospektiven 
randomisierten Studie haben die 
Wissenschaftler gezeigt, dass eine 

kurzzeitige psychotherapeutische 
Intervention die Symptome bei 
pränataler Depression nachweislich 
senken kann.

Acht Sitzungen à 50 min im 
wöchentlichen Abstand

Von 234 Schwangeren, bei denen 
im Rahmen der Voruntersuchun-
gen eine depressive Symptomatik 
aufgefallen war, erhielten 115 die 
Kurzintervention: acht Sitzungen 
mit einer Dauer von je 50 Minuten 

in wöchentlichem Abstand. Bei den 
übrigen Frauen wurde lediglich die 
übliche Betreuung intensiviert. 

Die Studienautoren ermittelten 
den Schweregrad der Depression 
zu Beginn der Behandlung sowie 
mehrmals im Laufe der folgenden 
Monate. Zum Einsatz kamen eine 20 
Punkte umfassende Symptomcheck-
liste und die Edinburgh Postnatal 
Depres sion Scale. 

Im Vergleich zu den Schwange-
ren ohne Psychotherapie besserte 

sich die depressive Symptomatik bei 
den Frauen der Interventionsgrup-
pe deutlicher und schneller. Hatten 
anfangs noch 36,5 % der Betroffe-
nen aus der Interventionsgruppe 
die Dia gnose Depression erhalten, 
galt dies am Ende der Schwanger-
schaft nur noch für 6,1 %. In der 
Vergleichsgruppe waren es 37 % bzw. 
26,1 % der Teilnehmerinnen.  Mei
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Die praktische Frage

Wann ist die Übergabe 
der patientenkartei 
heikel?

Es bleibt dabei: Die Verfügungsge-
walt eines Arztes oder einer Ärztin 
über die Patientenkartei ist be-
schränkt. Das musste zuletzt ein Arzt 
für Allgemeinmedizin zur Kenntnis 
nehmen, der im Zuge seiner Pensi-
onierung seine Patientenkartei an 
eine Kollegin weitergab, die ca. 350 
Meter von seinem bisherigen Stand-
ort eine Ordination führte. In Folge 
wurden die Patienten durch Aus-
hang informiert und die Daten an 
die Ärztin übertragen. Nur in jenen 
Fällen, in denen ein ausdrücklicher 
Widerspruch der Patienten vorlag, 
wurde eine Datenübermittlung nicht 
vorgenommen. 

«Der pensionierte Mediziner 
hat Daten von rund 15.400 
Patienten weitergegeben» 

Der pensionierte Mediziner hat 
die Dokumentation von rund 15.400 
Patienten in elektronischer Form an 
seine Kollegin übergeben, die jedoch 
weder Kassenplanstellen- noch Or-
dinationsstättennachfolgerin war. 
Die Kassenplanstelle wurde an einen 
anderen Arzt übergeben. 

Dass der Umgang mit den Pati-
entendaten heikel ist, war den Betei-
ligten bewusst: Die übernehmende 
Ärztin nutzte die Kartei nur mit vor-
heriger Einwilligung der betroffenen 
Patienten.

Die Transaktion kam vor die 
Datenschutzbehörde. Dort wurde 
festgehalten, dass der Allgemeinme-
diziner durch Weitergabe der Patien-
tenkartei die betroffenen Patienten 
in ihrem Recht auf Geheimhaltung 
schutzwürdiger personenbezogener 
Daten verletzt hat. Die Patienten-
kartei dürfe nur an die gesetzlich 
zuständige Kassenplanstellennach-
folgerin übergeben werden.

«Die Übergabe ist nur bei 
 Ordinationsübernahmen 

erlaubt»

Der VwGH bestätigte jenen Punkt, 
dass die übernehmende Ärztin weder 
die Kassenplanstellennachfolgerin 
noch die Ordinationsstättennach-
folgerin war. Dadurch fehle ihr die 
Berechtigung, die Patientenkartei 
rechtswirksam von ihrem Vorgän-
ger zu übernehmen. Daher musste 
die übernehmende Ärztin die Daten 
löschen und wurde auch dazu ver-
pflichtet, die Patientenkartei wie-
der an den übergebenden Arzt zu 
übermitteln.

Wieder einmal ist festzuhalten: 
Die Übergabe einer Patientenkartei 
ist nur bei Ordinationsübernahmen 
erlaubt. Wer mit der übergebenden 
Praxis nichts zu tun hat, scheidet als 
Übernehmer aus.
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